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Kurztitel 

Veterinärbehördliche Einfuhr- und Binnenmarktverordnung 2001 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 355/2001 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 473/2008 

§/Artikel/Anlage 

§ 3 

Inkrafttretensdatum 

01.11.2001 

Außerkrafttretensdatum 

17.12.2008 

Beachte 

Tritt, soweit es die Ein- und Durchfuhr und die grenztierärztliche  

Kontrolle betrifft, außer Kraft (vgl. § 43 Abs. 2 Z 1, BGBl. II Nr.  

474/2008). 

Text 

Kundmachungen in den "Amtlichen Veterinärnachrichten" 
 

§ 3. (1) In die im 2. und 3. Teil dieser Verordnung als Kundmachungsorgan vorgesehenen "Amtlichen 
Veterinärnachrichten" kann beim Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen zu den 
Amtsstunden Einsicht genommen werden. Die einzelnen Nummern dieser Druckschrift können beim 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen gegen Kostenersatz auch käuflich erworben werden. 

(2) Zusätzlich zu den im 2. und 3. Teil dieser Verordnung vorgesehenen Fällen sind vom Bundesminister 
für soziale Sicherheit und Generationen notwendige Ergänzungen oder Änderungen dieser Verordnung durch 
Kundmachung in den "Amtlichen Veterinärnachrichten" zu verfügen, wenn dies aus veterinärpolizeilichen 
Gründen oder in Folge eines dringenden Anpassungsbedarfes an kurzfristig geänderte oder neuerlassene Normen 
des EG-Gemeinschaftsrechtes erforderlich ist. 


